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Die internationale Konferenz.
Wir haben in letzter Nummer der «Kundschau

» kurz mitgeteilt, dass die auf den 11.
Dezember nach Bern einberufene Gewerkschaftskonferenz

vertagt worden ist.
Die direkte Veranlassung zur Verschiebung

gaben zwei Konferenzen der Skandinavier vom
21./22. Oktober in Stockholm und vom 10./11.
November in Kopenhagen. An diesen Konferenzen
kam man zu dem Schluss, dass die Konferenz
verfrüht sei, weil die Frage eines'Friedensprogramms

bis dahin nicht genügend vorberaten
und weil die Konferenz nicht von allen
angeschlossenen Ländern beschickt werden kann.

Unabhängig von diesen Beschlüssen richtete
auch der Schweiz. Gewerkschaftsbund am 11.
November ein Schreiben an den I. G. B., in dem
ebenfalls Bedenken gegen die Abhaltung der
Konferenz schon am 11. Dezember erhoben wurden,

und zwar aus ähnlichen Gründen, wie dies
von seiten der Skandinavier geschehen war.

Die Skandinavier, hatten überdies Bedenken
gegen die Abhaltung der Konferenz in der
Schweiz, weil sie der Meinung waren, eines der
skandinavischen Länder sei für die Konferenzteilnehmer

leichter erreichbar. Diese Bedenken
wurden indessen zerstreut.

Das Schreiben des I. G. B., in dem die
Verschiebung der Konferenz angezeigt ist, enthält
den folgenden Passus: «Die Konferenz in Leeds
hat ein internationales Korrespondenzbureau in
Paris eingesetzt. Dieses versendete unter dem
27. September an alle gewerkschaftlichen
Landeszentralen ein Eundschreiben, in dem die auf
den Schutz der Arbeiterklasse bei den
Friedensverhandlungen Bezug habenden Beschlüsse der
Leedser Konferenz mitgeteilt werden. Die
Landeszentralen werden ersucht, ihre Zustimmung

Seite
7. Sozialpolitik ig
8. Internationale Beziehungen 16
9. Unternehmerverbande 16

10. Umsatz der schweizerischen Konsumvereine im Jahre 1913 16
11. Polemisches iö
12. Literatur 16

zu diesen Beschlüssen zu geben oder Abände-
rungsanträge an das Korrespondenzbureau in
Paris zu senden.

Dieses Schreiben hat auch der Schweizerische
Gewerkschaftsbund seinerzeit erhalten, aber ihm
keine weitere Folge geben können, weil der Kontakt

mit den Antragstellern nicht vorhanden und
das eigene Sekretariat verwaist war. Dagegen
geht aus einem zweiten Schreiben des I. G. B.
vom 17. November hervor, dass sich die Skandinavier

mit den Leedser Beschlüssen befasst
haben. Es heisst in dem Brief: «Die
skandinavische Konferenz in Stockholm wie auch die
vom 10./11. November in Kopenhagen hat das
Bureau des I. G. B. beauftragt, die Beschlüsse
von Leeds für eine internationale Gewerkschaftskonferenz

vorzubereiten.»
Das wird baldmöglichst geschehen. Das

Bureau des I. G. B. ist demnach bereit, die
Beschlüsse von Leeds zur Grundlage der Beratungen

der internationalen Konferenz zu machen,
lieber diese Beschlüsse können wir folgendes
mitteilen: «Die Konferenz erklärt, dass der
Friedensvertrag, der den gegenwärtigen Krieg
beendigen und den Völkern die politische und
wirtschaftliche Freiheit bringen wird, auch die
Aufgabe hat, ein Mindestmass von moralischen
und materiellen Sicherheiten in bezug auf
Arbeiterrecht, Gewerkschaftsrecht, Ein- und
Auswanderung, Sozialgesetzgebung, Arbeitszeit und
Fabrikhygiene den Arbeitern aller Länder zu
gewähren und sie ausserhalb der internationalen
kapitalistischen Konkurrenz zu stellen.» Im
einzelnen wird die Ausführung so gedacht:

1. Jeder Arbeiter hat das Eecht, überall zu
arbeiten. Er soll in jedem Lande die gleichen
Eechte geniessen wie der einheimische Arbeiter
und wegen gewerkschaftlicher Betätigung nicht
ausgewiesen werden. Kein ausländischer Arbei-
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